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allgemeine

Organ feer fcfywetjertfcfyen Strmee*

|er Sditoci}. JNilitityeitfdirift XXVII. M*flo«fl-

iöafel, 25. gebruar. VIL 3al)rôûttô. 1861. Mr. 8.
©fe fcCroeijerlfdje SKititârjeitung crfdjeint in wôdjenttic^en ©oppeïnummern, unb jwar feweiten am SKontag. î)er «Preis 6i«

(Snbe 1861 ift franco burcty bie ganjefgdjweiä %x. 7. —. ©te SSeftettungen »»erben birect an bie Sßerlaggbanblung „bit Skbwttj-
tjaufer'fcbc Uerlajsbucl)t>attMun0 in ÎJafel" abrefftrt, ber Setrag wirb bei ben auswärtigen Abonnenten burch 9ta<t)nalNne erhoben.

SSerantworttictje Stebaftion: £ans SBietanb, Oberft.

Hrkr ben DrrpfUpngoirunß bex fd)tnri3eri-

frjjrn r%xmte

bat ftch in bet N. 3, 3tg. eine intereffante ©fö=

fufftou etboben, bit mit bet Sßicbtigfeit beö ®egen=

ftanbeö megen unfetn Sefetn auöjugömeife mittbeilen.

©in Kommiffatiatöofftjiet bebt in ben Nr. 50 unb

51 folgenbe Umftänbe bauptfäeblieb beröot:

„Sn ben Stuppenjufammenjügen. bet legten Sabre

bat ber Berpflegungöbienft tkx febmeijetifeben Sttmee

in Colete »ietfacbet babei ju Sage gettetenet Untc=

getmäftigfeiteu ju fottmäbtenben uub ftänbig gemot=

benen Klagen Betantaffung gegeben. Nicht feiten

bött man »on Stuppen offtjieten bie Sleuftetung:
SBenn unfet Kommiffatiat in gtiebenöjeften nicht

im ©taube ift, eine ©ioifton »on 8—10,000 Wann
orbentlicb unb regelmäftig ju »etpflegen, maö foil
bann aui unö metben, menn mit etft bei 100,000
Wann ftatf einmal jn emftlidjem Kriege inö gelb
tücfcn'? SBit balten eö für feine müftige Stufgäbe,

biefe febmere, für btn Kommiffariatöftab nicht fehr

fcbmeidjeltjafte grage einet einläftlidjen ©töttetung

ju untetjieben.
SBit fönnen bit Utfacben bei mangelbafteu Bet=

pftcgungöbienfteö in Stuppenjufammenjügen nicht mie

man gemöbnlicb anjunebmen pftegt, in ben ^etfonen
ftnben, melcbe jemeilen jut Befotgung unb Uebetma-

ebung beöfelben einberufen merben. ©ö liegen
biefelben unferer Slnftcbt nacb »ietmebt in Slnotbnun=

gen, melcbe ohne 3«tbnu unb ohne Betatbung bet

in ben ©ienft betufeuen Offtjiete getroffen merben

unb auf meldje ihnen feinertei ©inmitfung juftebt.
Uufetö SBiffenö baben alle füt bie Stuppenjufam=

menjüge biöbet abgefebloffenen Betträge übet Siefe=

tung »on Btob, gleifcb, goutage îc. bie un glücfliebe

Beftimmung enthalten, bai oer Sieferant, neben ber

Siefetuug auch noeb bic ©ifttibution auf ben jemei=
leu bejeidjneten, febr jatjlreicben gaffungöpläfcen ber

Stuppen unb jmat ohne eine befonbete bieöfättige
©ntfdjäbigung ju übernehmen Ijabe. Obetftädjticb
betraebtet, feheinen betattige Betträge ben boppetteu

Bortbeit ber ©tfpatnift »on »ietteidjt ein paar tau*
fenb gtanfen mäbtenb einet ©lenftbauet »on einigen

SBochen nnb bit Beteinfacbung bet Obliegenbeiten
bet Betpftegungöofftjiete batjubieten.

©iefe beiben Bottbeile, beten jweiter eine atge
Säufdjung ift, mögen fottmäbtenb, alleu mtftbeltebt=

gen ©tfabtungen jum Stofc, bie Beibehaltung bti
einmal eingefchtagenen Betfaljtenö beftimmt haben.

SBit bebaupten, bai tint otbentltctje unb tegel-
mäftige Berpftegung niemalö ergfeit merben fann,
menu bet Siefetaut gleichzeitig ©ifttibueut ift unb
baf biefe ©oppettftettung beö Sfefetanten neben bem

einjigen Bottbeit hiebei einet fteinen Koftenetfpatnift,
welche nut gat niebt in Bettadjt foramen fann, bie

gtöftten Ulachthtilt unb ©efahten jut golge hat.
©ö ift »otetft eine pljhftfcbe Unmöglicbfeit, bai ein

Sieferant tagtäglich neben bem bie gtöftte Umftcht
unb Shätigfeit etbeifthenben Slnfauf unb btx £er-
beifdjaffuug ber für ein gröfteteö Sruppenforpö er=
forberlicben Sebenömittel auf einen beftimmten £>aupt=
ptafc audj noch bie immer mecbfetnbe ©ifttibution auf
15—20 gaffungöpläfcen orbentlicb; unb tegelmäftig
befotge. ©aö ©ine obet bai Slnbete muft bei ber

Berbinbung biefer gunftiouen leiben, ob ber Sieferant
ftch auch Sag unb flacht feine Nube gönne. ©nt=
meber fallen bie Sieferungeu fdjtedjt auö, obet bie

©ifttibution mitb untegelmäftig befotgt. %patfacht
ift, bai gcmßljnlicb beibeö jufammen gefebiebt. Stuf*
fattenb ift eö, bai bie Utfacben fo natürlicher ©t=
febeinungen immer anberöwo gefuebt morben ftnb.
©er Slnfauf ber Sebenömittel unb beten Bertbetlung
an bie Sruppen ftnb übetbaupt jmei ganj öerfcbie=
bene Slufgaben, bie nie unb nimmer tn einer unb
betfclben $anb »etetnigt metben fottten,

@o unjmecfmäftig eö mate, bureb bai Kommfffa*
tiat felbft bit Slnfäufe ju »etmitteln, ebenfo ungefaßt
unb nachteilig ift eö, bie ©ifttibution, melcbe ftteng
mtlftärifdj geregelt unb organiftrt fein muft, einem

Sßriöatmann ju übertragen, ber bierin gar feine Ue=

bung unb Noutine bat. ©er Sieferant bebient ftdj

jur Sluöbütfe tbeilö feinet Knechte, tbeilö anbetet

»otübetgeljenb Stngeftettter, Seute, bie in feiner Sßeife

in ben ©ienft eingefcbult ftnb. ©r .fetbft ift ben

ganjen Sag auf ben Beinen, überall unb nirgenbö,
fo bai eö oft gerabeju unmöglich ift, ttjm fofort
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Ueber den Verpflegungsdienft der schweizeri-

schen Armee

hat sich in der N. Z. Ztg. eine interessante

Diskussion erhoben, die wir der Wichtigkeit des Gegenstandes

wegen nnsern Lesern auszugsweise mittheilen.

Ein Kommtssariatsoffizier hebt in den Nr. 50 und

5i folgende Umstände hauptsächlich hervor:

„In den Truppenzusammenzugen. der letzten Jahre

hat der Verpflegungsdienst Ar schweizerischen Armee

in Folge vielfacher dabei zu Tage getretener

Unregelmäßigkeiten zu fortwährenden und ständig gewordenen

Klagen Veranlassung gegeben. Nicht selten

hört man von Truppenoffizieren die Aeußerung:

Wenn unser Kommissariat in Friedenszeiten nicht

im Stande ist, eine Division von 8—10,000 Mann
ordentlich und regelmäßig zu verpflegen, was soll

dann aus uns werden, wenn wir erst bei 100,000
Mann stark einmal zu ernstlichem Kriege ins Feld
rücken? Wir halten es für keine müßige Aufgabe,
diese schwere, für den Kommissariatsstab nicht sehr

schmeichelhafte Frage einer einläßlichen Erörterung

zu unterziehen.

Wir können die Ursachen des mangelhaften
Verpflegungsdienstes in Truppenzusammenzügen nicht wie

man gewöhnlich anzunehmen pflegt, in den Personen

finden, welche jeweilen zur Besorgung und Ueberwa-

chung desselben einberufen werden. Es liegen
dieselben unserer Anficht nach vielmehr in Anordnungen,

welche ohne Zuthun und ohne Berathung der

in den Dienst berufenen Offiziere getroffen werden

und auf welche ihnen keinerlei Einwirkung zusteht.

Unsers Wissens haben alle für die Truppenzusammenzüge

bisher abgeschlossenen Verträge über Lieferung

von Brod, Fleisch, Fourage:c. die unglückliche

Bestimmung enthalten, daß der Lieferant, neben der

Lieferung auch noch die Distribution auf den jeweilen

bezeichneten, sehr zahlreichen Fassungsplätzen der

Truppen und zwar ohne eine besondere diesfällige
Entschädigung zu übernehmen habe. Oberflächlich
betrachtet, scheinen derartige Verträge den doppelten

Vortheil der Ersparnis) von vielleicht ein paar tausend

Franken während einer Dienstdauer von einigen

Wochen und die Vereinfachung der Obliegenheiten
der Verpflegungsoffiziere darzubieten.

Diese beiden Vortheile, deren zweiter eine arge
Täuschung ist, mögen fortwährend, allen mißbeliebigen

Erfahrungen zum Trotz, die Beibehaltung des

einmal eingeschlagenen Verfahrens bestimmt haben.
Wir behaupten, daß eine ordentliche und

regelmäßige Verpflegung niemals erzielt werden kann,
wenn der Lieferant gleichzeitig Distribuent ist und
daß diese Doppellstellung des Lieferanten neben dem

einzigen Vortheil hiebei einer kleinen Kostenersparniß,
welche nur gar nicht in Betracht kommen kann, die

größten Nachtheile und Gefahren zur Folge hat.
Es ist vorerst eine physische Unmöglichkeit, daß ein

Lieferant tagtäglich neben dem die größte Umficht
und Thätigkeit erheischenden Ankauf und der

Herbeischaffung der für ein größeres Truppenkorps
erforderlichen Lebensmittel auf einen bestimmten Hauptplatz

auch noch die immer wechselnde Distribution auf
15—20 Fassungsplätzen ordentlich und regelmäßig
besorge. Das Eine oder das Andere muß bei der

Verbindung dieser Funktionen leiden, ob der Lieferant
fich auch Tag und Nacht keine Ruhe gönne.
Entweder fallen die Lieferungen schlecht aus, oder die

Distribution wird unregelmäßig besorgt. Thatsache
ist, daß gewöhnlich beides zusammen geschieht.
Auffallend ist es, daß die Ursachen so natürlicher
Erscheinungen immer anderswo gesucht worden find.
Der Ankauf der Lebensmittel und deren Vertheilung
an die Truppen find überhaupt zwei ganz verschiedene

Aufgaben, die nie und nimmer in einer und
derselben Hand vereinigt werden sollten.

So unzweckmäßig es wäre, durch das Kommissariat

selbst die Ankäufe zu vermitteln, ebenso ungeschickt

und nachthetlig ist es, die Distribution, welche streng

militärisch geregelt und organisirt sein muß, einem

Privatmann zu übertragen, der hierin gar keine

Uebung lind Routine hat. Der Lieferant bedient sich

zur Aushülfe theils seiner Knechte, theils anderer

vorübergehend Angestellter, Leute, die in keiner Weise

in den Dienst eingeschult sind. Er .selbst ist den

ganzen Tag auf den Beinen, überall und nirgends,
fo daß es oft geradezu unmöglich ist, ihm sofort



- 58 -
Slufttäge ju übctmitteln, »on beten pünftlidjet Stuö=

fühtttng bic gcotbnete Betpflegung eineö ganjen Kotpö
am folgenben Sage abbängt.

Sßet mill bem Siefetantcn mit Necht jumutben,
obne ©ntfebäbigung bie ßa^l feinet gubtmetfe unb

Slngeftettren auf biejenige f)öbe ju bringen, melcbe

erforbetlidj ift, um alle gaffungöplä^e fo ju fagen

gtetdjjeitig ju einet beftimmten ©tunbe, melcbe ben

Stuppen ju»etläfftg mitgetbeitt merben fann, ju be=

bienen, um ju »ettjtnbetn, baft bit Stuppen oft bii
in bie tiefe Nacht unb gat noch »etgeblid) auf bie

gaffungen ju matten gejmuugen ftnb? ©oll man
»om Siefetanten fotbern, bai tx vox bem Beginn
eineö gelbjugeö fämmtlidje Ortfcbaften, in melcbe

möglicher Sßeife bit Sruppen »erlegt obet »etfebtagen

metben fönnen, beteiöt unb auöfunbfdjaftct, bamit

uaebbet im Sageöbefebt ben betteffenben Kotpö
angejeigt metben fann, in ©. mirb beim ©ngelmirttj,
in K. bei btx Ktone, in B. »ot bem Obetfljor it. f. f.
gefaftt; benn biefe Stngaben ftnb unerläftlidj, menn

man »etbinbetn miti, bai gaffungömannfebaft unb

Sieferant ftdj, mie biti in einem Sruppenjufammen-

jug häufig »otfommt, ©tunben taug »ergeblicb ju
treffen fudjen unb babei bie foftbarfte 3eit »erliercn.

SBie »erträgt eö fteb mit ber ©ebeimljaltung Ber

militärifeben ©töpofttionen, menu ber Sieferant, ein

rPrbatmann, ber erfte ift, meldjem fämmtliche ©{&=

lofationeu »or Slttcm mitgetheitt merben muffen?
©ben fo gut unb auö ben gleichen ©rünben mie

bie ©iftribution bet Sebenömittel fonnte man auch

j. B. ben gelbmacbtbienft uub ©id)ert)ettöbienft
einem Unternebmet in Slffotb geben obet »etpactjten.

Ob biefet obet feine Slngeftcllten etmaö ba »on »et=

fteljen, ift gleiehgültig, benn mie bei bet ©ifttibution
bie Kommiffatiatöofftjietc, fo Cat man ja für ben

SBadjt- unb ©idjerljeitöbienft bie Sruppenofftjiere,
melcbe für gehörige Stuöübung biefet ©ienftjweigc
»etantmottlicb ftnb. SBenn bie fetten Slfforbanten

ihre Betpftiehtungen nicht hatten ober niebt halten

fönnen, fo nimmt man einfacb bie »crantm ortlieben

Offtjiere beim Kragen, melcbe bann binmiebet gegen

bie Untetncbmet bit fttpuïitten ©ttafbeftimmungen,
b. b- Sl^îûge, rçebt »tele Slbjüge, baft ihnen bie

3ähnc maefetn, in Slnmcnbung ju bringen beantta=

gen fönnen, mobutdj fteilid) bie ©ache felbft niebt

heftet gemacht mitb.
©ie ©tellung bei Kommiffatiatöofftjietö ift untet

foleben Betbältniffen eine ttoftlofe. Wan belaftet ibn
mit attet Betantmorttiebfeit, gibt ihm aber auch fein

einjigeö Wittel an bie $anb, betfelben ©enüge ju
leiften. Wan t)e^t fte in einem fort auf bie Sie*

fetauten, fte ftnb jeboeb nicht ju ©elbftanfäufen be*

fugt, in gälten, mo fte bai »etfpätete ©intteffen bet

Siefetungen »otauöfeben, fte baben in jebem einjelnen
»otfommenbeu galle, b. Ij. nach einem fait accompli
bie ©tmäcbtigung beö Kommanbanten einjuljolen unb

biefe fommt begteiftieb immer ju fpät. Nebmen mit

an, eö fei ein Kotpö beotbett, Wotgeuö 6 bii 7

Utjt ju faffen, bann ju Wonö»etn auöjutücfcn unb

am Slbenb anbete Quattiere ju bejierjen. Sex Sie=

fêtant etfdjeint um 6 Übt nicht, btx Kommiffät fängt
an bebeutenb untutjig ju wetben, bit Stuppen ftu=

eben, eö mirb halb acht, bie Sruppen jieben ab, bic

gaffungömannfebaft bleibt jurücf unb mirb bte Se=

benömittel, menu fte fommen fottten, nachführen,
©er Sieferant ift auch um 8 Uhr, halb 9 Uhr noch
nicht ba; man fann niebt länger warten, ber Kom=
mtffär fteigt ju $ferb, um ben Kommanbanten auf
bem »ietteiebt 2 ©tunben entfernten Wanö»rierfclb
aufjufueben unb »on ihm bie nötigen SBcifungen
unb Boümacbten für biefen gall einjutjolen. ©r
hätte aber längft auf bem SBege nach ben neuen
©tanbquartteren ftch beftnben follen, um ber orbent=
lieben Unterbringung ber Sruppen unb Vferbe fteb

ju »erftebern; er muft baber heute Sltteö bem 3ufatt
überlaffen unb bat trois beftem SBitten, tro$ aller
Süebtigfeit unb tro$ ber Benufcung jeben 3tugcn=
bliefö bai Bergnügen, ju wiffen, bai fem ©ienft
febteebt beforgt ift, uub bai er »on ben Sruppen alö
ein unju»erläfftger, unpraftifeber, feiner Slufgäbe
nicht gemaebfeuet Wann angefeben mitb.

©aö Kommiffatiat fann bittigetmeife nnt bann
füt eine tegelmäftige orbcntliehe Berpftegung »erant=
mottlicb gemacht merben, menn ibm gemiffe unertäft=
liebe unb unmittelbare Bottmachten ju ©etbftanfäu=
fen in bringenben gäüen mit nachberiger Berant=
mortung, fomte eine bireftc felbfttbätigc ©inmtrfung
auf bic ©ifttibution, auf ben Stanöpott bex <&nbi*
ftertjmittel auö ben £>auptmagajtnen auf bie feftgc=
ftellten gaffttngöplä$e in bet SBeife cingetättmt met=
ben, baft man it)m biefüt bie »on ihm nötbig eradj=
tete Slnjabt befpannter gubrmerfe mit unter mttitä=
rifebe ©iöjiplin geftettter Bebienung jut Betfügnng
ftcüe, bic Siefetantcn nut jut Slblieferttng ber Se=

benömittel in ein £>auptmagäjtit »erpfttchtet unb foI=
djergeftatt bie gunfttenen ber unfunbigen unb unju=
»erläfftgen $ri»atangeftettten ber Sieferanten an bie

Kommiffatiatöofftjiere überträgt.
©ie oben angeführten Uebelftänbe würben mit bie=

fet, bie Shätigfeit bex Siefetanten »eteinfacbenben
unb auf baö Waft beö Wögitcben unb ©rreiebbaren

jurücfführen ben Slenberung befeitigt. ©aö Kommif=
fatiat fonnte ©tunbe unb Ort ber gaffungen für
jebe Sruppenabtbeilung genau anjeigen, unb leicht

bafür fotgen, bai bie Bottäthe im &auptmagajtn
immer in gutet Oualität, fowie in auötetchenber
Ouantität füt bie folgenben Sage gehalten mütben;
eö muftte, mo eö bie Siefetanten ju tteffen hätte unb
mäte im ©taube, auch bei febnett medjfelnben ©iö=
lofationeu obne ©djmierigfeit ben Sranöport auf atte

gaffungöplä^e ju bemerfftettigen, ba ihm erforberli=
eben gatteö Nequifttionöfubren ju ©ebote fteben."

©arauf ermiebert nun ebenfattö ein Kotmniffartatö=
offtjiet in Nr. 54 unb 55 mie folgt:

„Sn Nr. 50 bet N. 3- 3- würben mit obigem
Site! »on einem, wenigftenö fdjeinbar, ©ad)»ertrau=
ten Stnftcbten unb Bemerfuugeu über baö biöber Un=

julängliebe beö genannten ©tenfteö mitgeteilt unb
bit bejüglicben Wängel ber»orgeboben unb ju fünf=
tiger Berhütung empfohlen, bic aber ber gegenwär=

tigeu Behelligung bebürfen, jumal benfelben eine

SBicbtigfeit beigemeffen merben möebte, melcbe ibnen
noch abgebt, unb Borfcbläge »orgebraebt merben, mit
beten Stuöfüljrung boppett ju jögeru ift, beüor mit
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Aufträge zu übermitteln, von deren pünktlicher
Ausführung dic geordnete Verpflegung eines ganzen Korps
am folgenden Tage abhängt.

Wer will dcm Lieferanten mit Recht zumuthcn,
ohne Entschädigung die Zahl seiner Fuhrwerke und

Angestellten auf diejenige Hohe zu bringen, welche

erforderlich ist, um alle Fassungsplätzc so zn sagen

gleichzeitig zu ciner bestimmten Stunde, welche den

Truppen zuverlässig mitgetheilt werden kann, zu
bedienen, um zu verhindern, daß die Truppen oft bis

in die tiefe Nacht und gar noch vergeblich auf die

Fassungen zu warten gezwungen sind? Soll man
vom Lieferanten fordern, daß er vor dem Beginn
eines Feldzuges sämmtliche Ortschaften, in welche

möglicher Weise die Truppen verlegt odcr verschlagen

werden können, bereist und auskundschaftet, damit

nachher im Tagesbefehl den betreffenden Korps
angezeigt werden kann, in S. wird beim Engelwirth,
in K. bei der Krone, in B. vor dem Oberthor u. f. f.
gefaßt; denn diefe Angaben sind unerläßlich, wenn

man verhindern will, daß Fassungsmannschaft und

Lieferant sich, wie dieß in einem Truppenzufammenzug

häufig vorkommt, Stunden lang vergeblich zu

treffen suchen und dabei die kostbarste Zeit verlieren.

Wie verträgt es sich mit der Geheimhaltung der

militärischen Dispositionen, wenn der Lieferant, ein

Privatmann, der erste ist, welchem sämmtliche
Dislokationen vor Allcm mitgetheilt werden müsscn?

Eben so gut und aus den gleichen Gründen wie

die Distribution der Lebensmittel könnte man auch

z. B. den Feldwachtdienst und Sicherheitsdienst
einem Unternehmer in Akkord geben oder verpachten.

Ob dieser oder seine Angestellten etwas davon

verstehen, ist gleichgültig, denn wie bei der Distribution
die Kommissariatsoffiziere, so hat man ja für den

Wacht- und Sicherheitsdienst die Truppenoffiziere,
welche für gehörige Ausübung dieser Dienstzwcige

verantwortlich find. Wenn die Herren Akkordanten

ihre Verpflichtungen nicht halten oder nicht halten

können, so nimmt man einfach die verantwortlichen

Offiziere beim Kragen, welche dann hinwieder gegen

die Unternehmer die stipulirten Strafbestimmungen,
d. h. Abzüge, recht viele Abzüge, daß ihnen die

Zähne wackeln, in Anwendung zu bringen beantragen

können, wodurch freilich die Sache felbst nicht

besser gemacht wird.
Die Stellung des Kommissariatsoffiziers ist unter

solchen Verhältnissen eine trostlose. Man belastet ihn

mit aller Verantwortlichkeit, gibt ihm aber auch kein

einziges Mittel an die Hand, derselben Genüge zu

leisten. Man hetzt sie in einem fort auf die

Lieferanten, sie sind jedoch nicht zu Selbstankäufen
befugt, in Fällen, wo sie das verspätete Eintreffen der

Lieferungen voraussehen, sie haben in jedem einzelnen

vorkommenden Falle, d. h. nach einem fait accompli
die Ermächtigung des Kommandanten einzuholen und

diese kommt begreiflich immer zu spät. Nehmen wir
an, es sei ein Korps beordert, Morgens 6 bis 7

Uhr zu fassen, dann zu Monövern auszurücken und

am Abend andere Quartiere zu beziehen. Der
Lieferant crscheint um 6 Uhr nicht, der Kommissär fängt
an bedeutend unruhig zu werden, die Truppen flu¬

chen, cs wird halb acht, die Truppen ziehen ab, die

Fassungsmannschaft bleibt zurück und wird die

Lebensmittel, wenn sie kommen sollten, nachführen.
Der Lieferant ist anch nm 8 Uhr, halb 9 Uhr noch
nicht da; man kann nicht länger warten, der
Kommissär steigt zu Pferd, um den Kommandanten auf
dem vielleicht 2 Stunden entfernten Manövrierfeld
aufzusuchen und von ihm die nöthigen Weisungen
und Vollmachten für diesen Fall einzuholen. Er
hätte aber längst auf dem Wege nach den ncucn
Standquartieren sich befinden sollen, um der ordentlichen

Unterbringung der Truppen und Pferde fich

zu versichern; er muß daher heute Alles dem Zufall
überlassen und hat trotz bestem Willen, trotz aller
Tüchtigkeit und trotz der Benutzung jeden Augenblicks

das Vergnügen, zu wissen, daß sein Dienst
schlecht besorgt ist, und daß er von den Truppen als
ein unzuverlässiger, unpraktischer, seiner Aufgabe
nicht gewachsener Mann angesehen wird.

Das Kommissariat kann billigerweisc nur dann
für eine regelmäßige ordentliche Verpflegung
verantwortlich gemacht werden, wenn ihm gewisse unerläßliche

und unmittelbare Vollmachten zu Selbstankäufen
in dringenden Fällen mit nachherigcr

Verantwortung, sowie eine direkte selbstthätige Einwirkung
auf die Distribution, auf den Transport der Subsi-
steüzmittel ans den Hauptmagazinen auf die
festgestellten Fassungsplätzc in dcr Weise eingeräumt werden,

daß man ihm hiefür die von ihm nötbig erachtete

Anzahl bespannter Fuhrwerke mit unter militärische

Disziplin gestellter Bedienung zur Verfügung
stelle, die Lieferanten nur zur Ablieferung der
Lebensmittel in ein Hauptmagäzin verpflichtet und
solchergestalt die Funktionen der unkundigen und
unzuverlässigen Privatangestellten der Lieferanten an die

Kommissariats ofsiziere überträgt.
Die oben angeführten Uebelstände würdcn mit

dicfcr, die Thätigkeit der Lieferanten vereinfachenden

und auf das Maß des Möglichen und Erreichbaren
zurückführenden Aenderung beseitigt. Das Kommissariat

könnte Stunde und Ort der Fassungen für
jede Truppenabthcilung genau anzeigen, und leicht

dafür sorgen, daß die Vorräthe im Hauptmagazin
immer in guter Qualität, sowie in ausreichender
Quantität für die folgenden Tage gehalten würden;
es wüßte, wo es die Lieferanten zu treffen hätte und
wäre im Stande, auch bei schnell wechselnden

Dislokationen ohne Schwierigkeit den Transport auf alle

Fassungsplätze zu bewerkstelligen, da ihm erforderlichen

Falles Requisitionsfuhren zu Gebote stehen."

Darauf erwiedert nun ebenfalls ein Kommissariatsoffizier

in Nr. 54 und 55 wie folgt:
„In Nr. 50 der N. Z. Z. wurden mit obigem

Titel von einem, wenigstens scheinbar, Sachvertrauten

Ansichten und Bemerkungen über das bisher
Unzulängliche des genannten Dienstes mitgetheilt und
die bezüglichen Mängel hervorgehoben und zu künftiger

Verhütung empfohlen, die aber der gegenwärtigen

Behelligung bedürfen, zumal denselben eine

Wichtigkeit betgemessen werden möchte, welche ihnen
noch abgeht, und Vorschläge vorgebracht werdcn, mit
deren Ausführung ^doppelt zu zögern ist, bevor wir
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eine Bahn »erlaffen, bic ftd) biö bahin ali bit ein=

faehfte, praftifebe unb bienftftehernbfte für unfere Ber=

bältniffe bewährt tjat. ©ö fann unb muft mit£in=
weifung auf bie offtjietten Slften erinnert werben,
baft bei allen eibgenöfftfeben Bewaffnungen biefeö

Sabrbunbertö, unb jwar getabe feit 1806, eö bei=

»tabe auöfd)lieftlid) bet Betpftegungöbtenft obet bie

£>eereö»erforgung gewefen unb noch ii, momit ftch

bie eibgenöfftfche 3lrmee»ermaltung auögejeicbnet pat.

$ier ftnb namentlicb. bie Sab*aänge 1847/48 unb

1856/57 ju ermäbnen. ©ie nähere Beleuchtung me=

niget einzelner Botfätte mat fo folgenloö, baft neben

bem Umfange bet gtoftetn Seiftungen fte faum bet

©tmäbnung »etbienen.

©ie 3ltmee»etmaltung bat fût bit Betpftegung unb

Unterfunft ber fämmtlichen ©i»iftonen im gelbjuge

gegen ben ©onberbunb in einer fo unermarteten unb

auögcjeidjneten SBeife geforgt, baft felbft »on ben nä=

ber ©ingemeibten faum begriffen merben fonnte, mie

ohne befonberö umfaffenbe Waftnabmen, ohne Bott-
maebten unb fpejiette Slufttäge, ja felbft ohne Kte=

bitanmeifungen eö »on bex Um= unb Borftdjt eineö

©injelnen, jumal noch in privater ©tellung, gemagt
unb fo glücflidj burebgefübrt merben fonnte, in me=

uigen Sagen »or ber Wobilmadjung ber Stuppen
bet XII ©tänbe füt biefe auf allen butd) bai Stup=
penfommanbo angemiefenen ©tattonen bie Natutalien
für Wannfebaft unb Vferbe anjufefyaffen unb bereit

ju machen, unb nebenbei noch, fo meit eö bie Sln=

fprücbe ber ©inmoljner betreffen mochte, auch biefe

in ibren freien unb jatjtlofen Seiftungen ju betücf=

ftebtigen.

©iefe etnjige ©tfcheinung mutbe in ben Beticbten
beö bocb»etehtten Obetbefeblöbaberö auöfüljrtieb an=
erfannt uub mit auögejeicbnetet Beftiebigung het=

»otgeboben.*) ©iefe mat um fo benfmütbiget, alö

getabe bamalö bie in bet Nähe ber ©cbmeij aufge=
ftettten fremben Kriegöbeere in Bejiebung auf Ber*
pftegung unb 3ubebörbe mit »ietfältigen empftnbti=
eben Wängeln ju fämpfen batten.

©ie einjelnen Bemaffnungen »on 1848, 49, 50
unb 51 in ©raubünben unb Sefftn batten feine be=

foubere Borfebren nötbig gemacht; bet »otttefftiebe
Sßttte ber Beoölferung unb ©emeinböforpotationen
gab attermärtö fräftigeu Borfdjub uub menu auch
bei einjelnen Korpö bit Naturat»erpfteguug auö=

bütfömeife einjutreten hatte, fo mar eö bei ben »or=
banbeneu Ortö»ettjättniffen mobt nur in ber Bittig=
feit begrünbet, an anerfannte bieufttücbtige folibe
frisate jener ©egenben betgleicben »otübetgeljenbe
Siefetungen »otjugömeife ju übetlaffen, befonbetö mo
beten Singebote noch im Bottljeil bet 3ltmee»etmal=

tung etfannt metben muftten. ^a, mettete ®emein=
ben ©taubünbenö fanben eö ihrem Sntereffe juträg=
lieber, bie Sieferung »ou Brob unb gtelfcb füt eigene

Nedjnung ju übetneljmen unb bafür bie eibgenöfft=
feben Bergütungen ju ermetben, mobei in Betreff ber

3ulageu bie Stuppen ftch eben fo gut beftnben
fonnten.

SBenn aueb jut ßeit niebt an bie gtofte ©toefe

*) ©ufour'S S3erid)t Suni 1848 ©. 30.

gehängt, fo mutben ju ben Botbeteitungen eineö

gelbjugeö gegen preuftifchc Singriffe 1857 »om &rn.
Oberbefeblöbabet unb ben Obetbel)ötben beteitö im
Oftobet 1856 Betfügungen unb Slnotbnungen be=

tattjen unb eingeleitet, bie »on bet anetfannten tjo=

ben SSicbtigfeit bet ©aebtage 3eugntft geben. Sn
golge biefet Ijatte aueb bie Sttmeeoermaltun g tecbt=

jeitige gütfotge eintreten laffen, um jeben Bebarf
an Betpftegung unb für Unterfunft bet Stuppen im
auögebebnteften ©inne, felbft jenfeitö unfetet ©ten=

jen ju ftdjetn. Sind) biefe Umftänbe fönnen aften=

mäftig bemtefett metben. ©ie Bemaffnungen 1859
im Sefftn unb 1860 in ©enf hatten füt itjte fpe=

jietten ©tellungen feine befonbetu Betfügungen uö=

u)tg, ibte abminifttatioen Slbtljeitungen »etbtiebeu

untet bet Seitung bei Obetftiegöfommiffatiatö uub
mürben ein»erftänblidj mit ben tefp. Stuppenfom=
manbo'ö butcb ibre ©i»lftonö=Kriegöfommiffariate
»ottjogen, obne bai für bit Sruppen felbft trgenb
melcbe Nadjtbeite entftanben mäten.

SBenn butcb alleo oben eingeführte naebgemiefeu

mirb, baft für ben Berpftegungöbienft ber Slrmee,

motuntet mit eine gtoftattige Slufftettung »erfteben,
bei biefer füt ibten Bebarf an Wunbüorrätben, ©e=

tealien unb rjSfetbeunterbatt niemalö feine Betlegcn=
heit entftebeu fönne unb mit »ietmeljt butcb Nadj-
eifetung beö nationalen £anbelö unb eigenet Be=

ttiebfamfeit, in Betbinbung mit ben je nach ben po=
litifeben Berbältniffen befreunbeteu öftlicben obet

notbmeftlidjen groften Warftplät^en, unfere Berpro=
»iantirungen »ottftänbig unterhatten fönnen, fo muft
bem biöberigen freien Betfabten entfebteben bet Bot=

jug gegeben metben. gut Siefetungen an ^tçbuf=
ten jeber Slrt metben ftetö genügende fonfuttitenbe
©ingaben »otliegeu unb eine »öttig ftebetnbe Sluö=

maljt geftatten, moju bet biöbet in bet Negel güt=
tige ©tunbfa^ freier Konfurrenj bai feinige bei'
trägt.

Sieferungeu an eibgenöfftfche Sruppen in ©cbulen,
SBieberbolungöfutfeu unb jäbtlidjen 3nfammenjügen
fönnen unb follen nicht in bie gleiche Bebanblung
geböten, ©ie baben »ielmebt bti ibtet öotübetge=
benbeu ©igentbümlicbfeit beö Untetticbtö nutet bet

befonbetn Slnotbnung beö eibgenöfftfeben Wilitätbe=
pattementö ju »erbteibeu unb unter bet Seitung bei
Obetftiegöfommiffatiatö, bai bteju feine abgeorbne=
ten Beamten »etmenbft.

©ie Bebütfniffe beö £auptmaffenptai3eö Sbun mer=

btn fchon übet 10 Satjre ju allgemeiner Befriebi=

gung beö Betpfleguugöbienfteö nnb mit ©utbeiften
beö eibgen. ginanjbepattementö in einet SBeife bc=

fotgt, bie nicbtö ju münfeben übtig läftt. Stuf an^
betn SBaffenpläfcen unb auf Settainö gtöfterer 3n-
fammenjüge ift man binteiebenb befannt, um bit bt=

ften Singebote füt Siefetungen, fei eö butcb $ri»at=
Unternehmung, fei eö bureb ©emeiuben, ju etbalten;
bie Witmirfung tjiebei ber Kqjttonöfrfegöfommlffa=
tiatö bat fteb in neuetet Seit gut gemacht unb bai
an bie Betteffenben »ermenbete Bertrauen geredjt=

fertigt. Ueberbaupt fann eö nur im allgemeinen
Snteteffe unfetet SBeljrfäbigfeit liegen, fomobt biefe

Kantonalbeamten bti Stuppenbefammlungen unb Ber=
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eine Bahn verlassen, die sich bis dahin als die

einfachste, praktische und dienstsicherndste für uusere
Verhältnisse bewährt hat. Es kann und muß mit
Hinweisung aus die offiziellen Akten erinnert werden,
daß bei allen eidgenössischen Bewaffnungen dieses

Jahrhunderts, und zwar gerade seit 1806, es

beinahe ausschließlich der Verpflegungsdienst oder die

Heeresversorgung gewesen und noch ist, womit sich

die eidgenössische Armeeverwaltung ausgezeichnet hat.

Hier sind namentlich die Jahrgänge 1847/48 und

1856/57 zu erwähnen. Die nähere Beleuchtung
weniger einzelner Vorfälle war so folgenlos, daß neben

dem Umfange der größer« Leistungen sie kaum der

Erwähnung verdienen.

Die Armeeverwaltung hat für die Verpflegung und

Unterkunft der sämmtlichen Divisionen im Feldzuge

gegen den Sonderbund in einer so unerwarteten und

ausgezeichneten Weise gesorgt, daß selbst von den näher

Eingeweihten kaum begriffen werden konnte, wie

ohne besonders umfassende Maßnahmen, ohne

Vollmachten und spezielle Aufträge, ja selbst ohne

Kreditanweisungen es von der Um- und Vorsicht eines

Einzelnen, zumal noch in privater Stellung, gewagt
und so glücklich durchgeführt werden konnte, in
wenigen Tagen vor der Mobilmachung der Truppen
der XII Stände für diese auf allen durch das
Truppenkommando angewiesenen Stationen die Naturalien
für Mannschaft und Pferde anzuschaffen und bereit

zu machen, und nebenbei noch, so weit es die

Ansprüche der Einwohner betreffen mochte, auch diese

in ihren freien und zahllosen Leistungen zu
berücksichtigen.

Diese einzige Erscheinung wurde in den Berichten
des hochverehrten Oberbefehlshabers ausführlich
anerkannt und mit ausgezeichneter Befriedigung
hervorgehoben.*) Diese war um so denkwürdiger, als
gerade damals die in der Nähe der Schweiz
ausgestellten fremden Kriegsheere in Beziehung auf
Verpflegung und Zubehörde mit vielfältigen empfindlichen

Mängeln zu kämpfen hatten.
Die einzelnen Bewaffnungen von 1848, 49, 50

und 51 in Graubünden und Tessin hatten keine

besondere Vorkehren nöthig gemacht; der vortreffliche
Wille der Bevölkerung und Gemeindskorporationen
gab allerwärts kräftigen Vorschub und wenn auch
bei einzelnen Korps die Naturalverpflegung aus-
hülfsweise einzutreten hatte, so war es bei den

vorhandenen Ortsverhältnissen wohl nur in der Billigkeit

begründet, an anerkannte diensttüchtige solide

Private jener Gegenden dergleichen vorübergehende
Lieferungen vorzugsweise zu überlassen, besonders wo
deren Angebote noch im Vortheil der Armeeverwaltung

erkannt werden mußten. Ja, mehrere Gemeinden

Graubündens fanden es ihrem Interesse zuträglicher,

die Lieferung von Brod und Fleisch für eigene

Rechnung zu übernehmen und dafür die eidgenössischen

Vergütungen zu erwerben, wobei in Betreff der

Zulagen die Truppen sich eben so gut befinden
konnten.

Wenn auch zur Zeit nicht an die große Glocke

*) Dufour'S Bericht Junt 1848 S. 3«.

gehängt, so wurden zu den Vorbereitungen eines

Feldzuges gegen preußische Angriffe 1857 vom Hrn.
Oberbefehlshaber und den Oberbehörden bereits im
Oktober 1856 Verfügungen und Anordnungen
berathen und eingeleitet, die von der anerkannten
hohen Wichtigkeit der Sachlage Zeugniß geben. In
Folge dieser hatte auch die Armeeverwaltung
rechtzeitige Fürsorge eintreten lassen, um jeden Bedarf
an Verpflegung uud für Unterkunft der Truppen im
ausgedehntesten Sinne, selbst jenseits unserer Grenzen

zu sichern. Anch diese Umstände können

aktenmäßig bewiesen werden. Die Bewaffnungen 1859
im Tessin und 1860 in Genf hatten für ihre
fpeziellen Stellungen keine besondern Verfügungen
nöthig, ihre administrativen Abtheilungen verblieben

unter der Leitung des Oberkriegskommissariats und
wurden einverständlich mit den resp. Truppenkom-
mando's durch ihre DivisionS-Kriegskommissariate
vollzogen, ohne daß für die Truppen selbst irgend
welche Nachtheile entstanden wären.

Wenn durch alles oben Angeführte nachgewiesen

wird, daß für den Verpflegungsdienst der Armee,
worunter wir eine großartige Aufstellung verstehen,
bei dieser für ihren Bedarf an Mundvorräthen, Ce-
realien und Pferdeunterhalt niemals keine Verlegenheit

entstehen könne und wir vielmehr durch
Nacheiferung des nationalen Handels und eigener
Betriebsamkeit, in Verbindung mit den je nach den

politischen Verhältnissen befreundeten östlichen oder

nordwestlichen großen Marktplätzen, unsere Verpro-
viantirungen vollständig unterhalten können, so muß
dem bisherigen freien Versahren entschieden der Vorzug

gegeben werden. Für Lieferungen an Produkten

jeder Art werden stets genügende konkurnrende

Eingaben vorliegen und eine völlig sichernde Auswahl

gestatten, wozu der bisher in der Regel gültige

Grundsatz freier Konkurrenz das seinige
beiträgt.

Lieferungen an eidgenössische Truppen in Schulen,
Wiederholungskursen und jährlichen Zusammenzügen
können und sollen nicht in die gleiche Behandlung
gehören. Sie haben vielmehr bei ihrer vorübergehenden

Eigenthümlichkeit des Unterrichts unter der

besondern Anordnung des eidgenössischen

Militärdepartements zu verbleiben und unter der Leitung des

Oberkriegskommissariats, das hiezu seine abgeordneten

Beamten verwendet.

Die Bedürfnisse des Hauptwaffenplatzes Thun werden

fchon über 10 Jahre zu allgemeiner Befriedigung

des Verpflegungsdienstes und mit Gutheißen
des eidgen. Finanzdepartements in einer Weife
besorgt, die nichts zu wünschen übrig läßt. Auf
andern Waffenplätzen und auf Terrains größerer
Zusammenzöge ist man hinreichend bekannt, um die

besten Angebote für Lieferungen, fei es durch

Privatunternehmung, fei es durch Gemeinden, zu erhalten;
die Mitwirkung hiebei der Kq^tonskriegskommissa-
riats hat sich in neuerer Zeit gut gemacht und das

an die Betreffenden verwendete Vertrauen gerechtfertigt.

Ueberhaupt kann es nur im allgemeinen
Interesse unserer Wehrfähigkeit liegen, sowohl diese

Kantonalbeamten bei Truppenbesammlungen und Ver-
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legungen mehr ju »ermenben, alö aud) benfelben in
ben einjelnen Sanbeögegenben greunbe unb ®önner

ju erwerben; ift bod) bie bitefte ©ntfd)äbigung bei
©taateö aflju getiug, um in Stnfcbtag gebtad)t ju
metben.

Uebet einen anbern miebtigeu Slbfchnitt wofleti wir
unö fpätet üernetjmen laffen; er betrifft bie neue Or=
ganifation bei eibgenöfftfeben Wilitärfubrwefeuö, bai
fowobï füt bic einjelnen Kotpö alö füt bie Beme=

gungen »ou WateticUem burebgteifenbe Betänbetun=

gen gebietet unb bit »otläuftge Slufmctffamfeit Sillet
in Slnfptudj nimmt, bie fteb biöbet uub iuöfünftige
bamit ju befdjäftigen baben.

Snbem mit nunmebt jum ©ebluffe jeneö Slttifelö

(Nt. 51 btx N. 3- 30 übetgeben, ratebertjolen mit
»otetft, bai bit Betpftegungöliefetungeu fût ben

gelbbieuft bet eibgenöfftfeben Sltmee ftetö unb in bet

Negel ©aebe beö im gtoften Hauptquartier uninittet=
bar bem Oberbefeljlöbaber jugeorbneten ©hef ber

Slrmeeoermaltung waren, ber in feineu gunftionen
einem Commissaire des Guerres Ordonnateur en

chef bei ber franjöjHdjen Slrmee ungefätjr gleidjge=

ftettt mat uub untet perfönlicbet Betantmottlichfeit
ben gefammten umfaffenben ©ienft ju leiten batte.
©0 mat eö untet &eet, £)itjel, 3"nbt unb ©cbinj
1805—1847. ©0 lange bie »otjüglicbften inlänbi=
feben $anbelöfttmen uub Sanbmitthe in tobenömer=

tber Nadjeiferung fteb beraubten, ben Bebarf an $eu
unb $abtx für bie Vferbe ber Slrmee bet Betmal=

tung ju billigen Watftpteifen unb auf all fällige
Sermine anjubringen, mat auch fein ©tunb fût biefe

untet £)änbletn uub geminnfüdjtigen ©pefulantpn
eine Konfuttenjjagb ju ctöffnen. gut bit Wunb=

Portionen maren ftetö »otjügliebe gtöfttentbeilö burd)

ihte Sofal= unb $erfonal=Bertjaltniffe affrebitirte
Unternehmer, bie ju unbebeutenben Sßretöerböbungen

ibre ©ifttibutionen auf jeglieben Sßläijen bet offiziellen

Slnraeifung »ottjogen. ©ie Btobliefetungen bo=

ten »ottenbö gar feine ©djmterigfeit bar; Unter=

nehmet fanben ftd) ftetö auf allen fünften unb aud)
Me Betfudje einet eigenen Negie mit angefauftetn
©ettaibe uub Webl haben ftch bemäbtt, alö im Of=
tobet 1847 butcb Kotteftiübäcfetei fämmtlicbe $J3ftfte=

teien in Betn nie eö biö jut Siefetung »on 50 biö

60,000 Nationen täglidj btingeu mochten.

©leidjeö Berfaljren mütbe auch hei etftem Bebatf
eingefcblagen, fo meit' eö ein Sltmeeaufgebot betteffen
fottte; füt gtiebenöjeit, ©djulbienft, Snftruftionö=
futfe u. f. W. etadjten mit betattige fpcjiette Bor=
febren übetflüfftg uub übetlaffen fte, mie fchon ge=

fagt, bem ftänbigen Obetfrtegöfomntiffariat unb fei=

neu ©elegitten nutet Nefetat an bai eibgen. WilU
tätbeparteraent.

©ie Koraraiffariatöbearaten unmittelbar unb in
allen gälten mit Botfotge bet Siefetungen ju beauf*
tragen, fonnten mit butdjauö uiebt gut ftnben; eö

paftt fdjon nicht, bie gletdje £anb mit bem Kon=

ttaftöabfdjluft ju b&uftragen, bie beffen Bottjieljung
unb bie Slbliefetuugen in Dualität uub Ouautität
ju fontroliren tjat. ©iefeö lettere Ijätte jeberjeit ju
»etbleiben unb eö witb bem Komraiffatiatöbeamten
bei ©iöiftonen unb Brigaben nod) immer ßtit nnb

©elegcnbeit genug bleiben, iht Snteteffe füt ben

ttdjtigen ®ang beö Berpftegungöbienfteö ju bewetfen.

SBit fchliefteu fomit unfere ©arftettung mit bem

barauf begrünbeten SBunfche, bai bie biöherigen gc=

fe^ltcben unb »on forapetenter Beijörbe gegebenen

Borfebriften über ben Berpftegungöbienft bei bex tib=

genöfftfehen Slrraee, wenigftenö für einftweiten unb

füt fo lange, beibebalten wetben möchten, bii and)
in biefet Nidjtung ein anbeteö bie Bebütfniffe bet
Sltmee w(e bex fdjmeijetifdjen Bcüötfetung niebt min=
bex ftdjernbcö neue ©pftem Prüfung unb Slncrfen=

nung gefunbeu tjat."
SBit fchliefteu biefe Witttjeilungen mit bet Bemer=

fung, bai mit auf biefen böcbft midjtigen ©egenftanb

jutücffommen metben.

lie ßelaQtxnna,*übnna, von Jülich.,

6efonberÖ öom artilteriftifa)en ©tanbpunft betrachtet.

(Sluö ber 9111g. £>armjHbter 3ftttttär<3tg.)

Wit tjotjer ©pannung mürbe ber Betagerungö=

Übung »on Sülich, melebe im ©eptember 1860 ftatt=

fanb, entgegenfeben; einmal ift eine folebe Uebung

überbaupt febr feiten, unb meiter mar »orauöjufcben,
baft meitgreifenbe Slenberuugen im ©ebiete beö ®e=

nie= unb Slrtitteriemefcnö eine golge ber babei ftatt=
ftnbenben Berfttcbe fein mürben, ©er ©tfolg bat

biefet Borauöfefcung entfproeben: eö merben bit Bttn-
beöfeftungen mit ©efebütjen nach preuftifebem ©pftem
auögerüftet, unb fchon pat ©enerallieutenant »ou

^tittwi^ in einet befonbetn ©enffebrift Slnbeutungen

gegeben, bai unb wie bie geftungen gegen bie SBir=

fung ber preiiftifdjen ^erfufftonögefcboffe gefdjüfct mers

ben muffen.

©ie Bereitwittigfeit, mit welcher bie f. preuftlfdje

Negierung fremblänbifdjen Offtjieren ben 3uttitt ju
ben Uebungen geftattete, würbe freubig begrüftt unb
weit umfaffenber ®ebtaucb »on biefet ©tlaubnift ge=

macht; auf feine anbere SBeife bätte ftch baö attge*
meine Urtbeil fo fdjnett bilben fönnen, bai bai preit=

ftifd)e ©pftem in feiner Stnwenbung auf geftungö*
unb gelbgefd)ü£e, fomeit lettere nicht »on teitenbet
obet fabtenbet Slttittetie bebient metben, Borjügli=
djeö teifte.

SBir merben- ben ©ang ber Belagerungöübung im

Sittgemeinen angeben, babei aber bie Seiftungen ber

SlrtiUerie befonberö im Sluge bebalten, ©aö ©pftem
ber ©efdjü$e unb ©efdjoffe, melcbeö biet feine ©djluft=
ptobe befteben fottte, bütfen mit alö befannt »orauö=

fefcen; eö faraen beim ©djieften in Slnmenbung:

4 eifetne geftungö= unb 2 ©uftftabMSßfünber;
©emiebt beö ©efeboffeö 13 $fb. 17 Sotb; Sa--

buug 1,2 W.
4 eiferne febmere unb 2 brouceue 12rßfünber; @e=

raiebt bei ©efeboffeö 29 gjfb. 3 Sott); Sabung

2,1 $fb.
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legungen mehr zu verwenden, als auch denselben iu
den einzelnen Landesgegenden Freunde und Gönner

zu erwerben; ist doch die direkte Entschädigung des

Staates allzu gering, um in Anschlag gebracht zu
werden.

Ueber einen andern wichtigen Abschnitt wollen wir
uns später vernehmen lassen; cr betrifft die neue

Organisation des eidgenössischen Militärfuhrwesens, das

sowohl für die einzelnen KorpS als für die

Bewegungen von Materiellem durchgreifende Veränderungen

gebietet und die vorläufige Aufmerksamkeit Aller
in Anspruch nimmt, die sich bisher und inskünftige
damit zu beschäftigen haben.

Indem wir nunmehr zum Schlüsse jenes Artikels

(Nr. 51 der N. Z. Z.) übergehen, wiederholen wir
vorerst, daß die Verpffegungslieferungen für den

Felddienst der eidgenössischen Armee stets und in der

Regel Sacke des im großen Hauptquartier unmittelbar

dem Oberbefehlshaber zugeordneten Chef der

Armeeverwaltung waren, der in seinen Funktionen
einem Lommisssir« àss (Zuerres Oràoonsteur en

vnsk bei der französischen Armee ungefähr gleichgestellt

war und unter persönlicher Verantwortlichkeit
den gesammten umfassenden Dienst zu leiten hatte.
So war es unter Heer, Hirzel, Zündt und Schinz
1805—1847. So lange die vorzüglichsten inländischen

Handelsfirmen und Landwirthe in lobenswer-

ther Nacheiferung sich bemühten, den Bedarf an Heu
und Haber sür die Pferde der Armee der Verwaltung

zu billigen Marktpreisen und auf all fällige
Termine anzubringen, war auch kein Grund für diese

unter Händlern nnd gewinnsüchtigen Spekulanten
eine Konkurrenzjagd zu eröffnen. Für die

Mundportionen waren stets vorzügliche größtentheils durch

ihre Lokal- und Personal-Verhältnisse akkreditirte

Unternehmer, die zu unbedeutenden Preiserhöhungen
ihre Distributionen auf jeglichen Plätzen der offiziellen

Anweisung vollzogen. Die Brodlieferungen boten

vollends gar keine Schwierigkeit dar;
Unternehmer fanden sich stets auf allen Punkten und auch

die Versuche einer eigenen Regie mit angekauftem
Getraide und Mehl haben sich bewährt, als im
Oktober 1847 durch Kollektivbäckerei sämmtliche Pfiste-
reien in Bern nie es bis zur Lieferung von 50 bis

60,000 Rattonen täglich bringen mochten.

Gleiches Verfahren würde auch bei erstem Bedarf
eingeschlagen, so weit' es ein Armeeaufgebot betreffen
sollte; für Friedenszeit, Schuldienst, Jnstruktions-
kurse u. f. w. erachten wir derartige spezielle
Vorkehren überflüssig und überlassen sie, wie schon ge

sagt, dem ständigen Oberkriegskommissariat und
seinen Delegirten unter Referat an das eidgen. Mili
tärdepartement.

Die Kommissariatsbeamten unmittelbar und in
allen Fällen mit Vorsorge der Lieferungen zu
beauftragen, könnten wir durchaus nicht gut finden; es

paßt schon nicht, die gleiche Hand mit dem

Kontraktsabschluß zu Auftragen, die dessen Vollziehung
und die Ablieferungen in Qualität und Quantität
zu kontroliren hat. Dieses letztere hätte jederzeit zu
verbleiben und es wird dem Kommissariatsbcamten
bei Divisionen und Brigaden noch immer Zeit und

Gelegenheit genug bleiben, ihr Interesse für den

richtigen Gang des Verpflegungsdienstes zn beweisen.

Wir schließen somit unsere Darstellung mit dem

darauf begründeten Wunsche, daß die bisherigen
gesetzlichen und von kompetenter Behörde gegebenen

Vorschriften über den Verpflegungsdienst bei der

eidgenössischen Armee, wenigstens für einstweilen und
sür so lange, beibehalten werden möchten, bis auch

in dieser Richtung ein anderes die Bedürfnisse dcr
Armee wie der schweizerischen Bevölkerung nicht minder

sicherndes neue System Prüfung und Anerkennung

gefunden hat."

Wir schließen diese Mittheilungen mit der Bemerkung,

daß wir auf diesen höchst wichtigen Gegenstand

zurückkommen werden.

Die Selagerungsübung von Jülich,

besonders vom artilleristischen Standpunkt betrachtet.

(Aus dcr Allg. Darmstädter Militär-Ztg.)

Mit hoher Spannung wurde der Belagerungsübung

von Jülich, welche im September 1860
stattfand, entgegensehen; einmal ist eine solche Uebung

überhaupt sehr selten, und weiter war vorauszusehen,

daß weitgreifende Aenderungen im Gebiete des Genie-

und ArtiUeriewescns eine Folge der dabei

stattfindenden Versuche sein würden. Der Erfolg hat

dieser Voraussetzung entsprochen: es werden die

Bundesfestungen mit Gefchützen nach preußischem System

ausgerüstet, und schon hat Generallieutenant von

Prittwitz in einer besondern Denkschrift Andeutungen
gegeben, daß und wie die Festungen gegen die Wirkung

der preußischen Perkussionsgeschosse geschützt werden

müssen.

Die Bereitwilligkeit, mit welcher die k. preußische

Regierung fremdländischen Ofsizieren den Zutritt zu
den Uebungen gestattete, wurde freudig begrüßt und
weit umfassender Gebrauch von dieser Erlaubniß
gemacht; auf keine andere Weise hätte sich das allgemeine

Urtheil so schnell bilden können, daß das preußische

System in seiner Anwendung auf Festungsund

Feldgeschütze, soweit letztere nicht von reitender

oder fahrender Artillerie bedient werden, Vorzügliches

leiste.

Wir werden den Gang der Belagerungsübung im

Allgemeinen angeben, dabei aber die Leistungen der

Artillerie besonders im Auge behalten. Das System
der Geschütze und Geschosse, welches hier seine Schlußprobe

besteben sollte, dürfen wir als bekannt voraussetzen;

es kamen beim Schießen in Anwendung:

4 eiserne Festungs- und 2 Gußstahl-6Pfünder;
Gewicht des Geschosses 13 Pfd. 17 Loth;
Ladung 1,2 Pfd.

4 eiserne schwere und 2 broncene 12Pfünder;
Gewicht des Geschosses 29 Pfd. 3 Loth; Ladung

2,1 Pfd.
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